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Stadt Bad Salzuflen 
 
323 Berichtigung zur 1. Satzungsänderung der 
 Abfallentsorgung vom 16.05.2023 auf den 
 10.05.2023 
 
Die Bekanntmachung der Stadt Bad Salzuflen vom 
10.05.2023 veröffentlicht im Kreisblatt – Amtsblatt des 
Kreises Lippe und seiner Städte und Gemeinden – Nr. 
18 
 
„1. Satzung zur Änderung der Satzung über die Abfallent-
sorgung in der Stadt Bad Salzuflen vom 16.05.2012“ vom 
10.05.2023 ist aufgrund redaktioneller Fehler wie folgt zu be-
richtigen: 
 
1. Satzung zur Änderung der Satzung über die Abfallentsor-
gung in der Stadt Bad Salzuflen vom 10.05.2023 
 
§ 25 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten 
Die Satzung tritt zum Ersten des Monats nach der Bekannt-
machung in Kraft  
Ausgefertigt 
Bad Salzuflen, den 10.05.2023 
Stadt Bad Salzuflen 
Der Bürgermeister 
   
 
Anlage 1 zur Satzung über die Abfallentsorgung in der Stadt 
Bad Salzuflen vom 10.05.2023 
Ausgefertigt 
Bad Salzuflen, den 10.05.2023 
Stadt Bad Salzuflen 
Der Bürgermeister 
   
 
Anlage 2 zur Satzung über die Abfallentsorgung in der Stadt 
Bad Salzuflen vom 10.05.2023 
Ausgefertigt 
Bad Salzuflen, den 10.05.2023 
Stadt Bad Salzuflen 
 
 
Der Bürgermeister 

Kr.Bl. Lippe 10.08.2023 
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Stadt Barntrup 
 
324 Ersatzbestimmung von Vertretern gem. § 45 
 Kommunalwahlgesetz (KWahlG) für den Rat der 
 Stadt Barntrup 
 
Der bei der Kommunalwahl am 13.09.2020 für die Christlich 
Demokratische Union (CDU) gewählte Bewerber, Herr 
Jobst-Dieter Rodewald-Tölle, hat durch Erklärung gem. §§ 
37, 38 Kommunalwahlgesetz mit Ablauf des 30.06.2023 auf 
seinen Sitz als Vertreter im Rat der Stadt Barntrup verzich-
tet. 
 
Der nach der Reserveliste der CDU zur Kommunalwahl am 
13.09.2020 ermittelte Nachfolger, Herr Philipp Niemeyer, hat 
mit sofortiger Wirkung den Verzicht auf die Anwartschaft des 
Ratsmandates erklärt. 
 
Nach § 45 KWahlG wird festgestellt, dass Herr Andreas Dyl-
long nach der Reserveliste der CDU in den Rat der Stadt 
Barntrup gewählt ist. 
 
Gegen die Feststellung der Ersatzbestimmung kann inner-
halb eines Monats nach Bekanntgabe Einspruch erhoben 
werden. Der Einspruch ist schriftlich einzureichen oder 
mündlich zur Niederschrift bei  zu erklären. 
 
Barntrup, den 25.07.2023 
 
 
Stadt Barntrup 
Der Wahlleiter 
 
 
Ortmeier 

Kr.Bl. Lippe 10.08.2023 
 

 
 
 
325 4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 01/26 
 "Pivitswiese“ 
 
 
1. Aufstellungsbeschluss gem. § 2 Abs. 1 Baugesetz-
buch (BauGB) 
 
Es wird hiermit gem. § 2 Abs. 1 des Baugesetzbuches 
(BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
23.09.2004 (BGBl. I S. 2414) in der zurzeit geltenden Fas-
sung öffentlich bekanntgemacht, dass der Rat der Stadt 
Barntrup in seiner öffentlichen Sitzung am 16.12.2022 fol-
genden Beschluss gefasst hat: 
 
"Der Rat beschließt gemäß den Bestimmungen des Bauge-
setzbuches die Aufstellung der 4. Änderung des Bebau-
ungsplanes Nr. 01/26 „Pivitswiese". Das Plangebiet grenzt 
im Norden an den „Pivitskamp“ und im Westen an die „Vor-
dere Lohbreite“. Südlich und östlich befinden sich bebaute 
Flurstücke. Der Geltungsbereich umfasst die Flurstücke 929 
und 811 von Flur 12 der Gemarkung Barntrup“. 
 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist aus dem bei-
gefügten Lageplan ersichtlich.  
 
 
 

 
Bekanntmachungsanordnung 
 
Der Beschluss des Rates der Stadt Barntrup vom 
16.12.2022 über die Aufstellung der 4. Änderung des Be-
bauungsplanes Nr. 01/26 "Pivitswiese" wird hiermit gem. § 2 
Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) in Verbindung mit § 52 Abs. 
2 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen 
(GO NRW) und der Verordnung über die Veröffentlichung 
von Kommunalem Ortsrecht (Bekanntmachungsverord-
nung) – BekanntmVO – öffentlich bekanntgemacht: 
 
 
Barntrup, den 24.07.2023 
 
 
Stadt Barntrup 
Der Bürgermeister 
 
 
Borris Ortmeier 
 
 
Anlage: 
 
Räumlicher Geltungsbereich 
 
 
Räumlicher Geltungsbereich der 4. Änderung des 
Bebauungsplanes Nr. 01/26 „Pivitswiese“ 

Kr.Bl. Lippe 10.08.2023 
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Stadt Blomberg 
 
326 8. Änderung des Flächennutzungsplanes der 
 Stadt Blomberg (Gewerbegebiet östlich des  
 Flachsmarktes), 
 
hier: Wirksamwerden nach Durchführung des Genehmi-
gungsverfahrens 
 
Die Bezirksregierung Detmold hat mit Verfügung vom 19. 
Juli 2023, Az.: 35.02.01.500-2023-001, die 8. Änderung des 
Flächennutzungsplanes gem. § 6 Abs. 1 Baugesetzbuch 
(BauGB) in der zurzeit gültigen Fassung genehmigt. Lage 
und Umfang der Flächennutzungsplanänderung sind aus 
dem dieser Bekanntmachung beigefügten Kartenauszug er-
sichtlich. 
 
Bekanntmachungsanordnung 
 
Gemäß § 6 Abs. 5 des Baugesetzbuches (BauGB) in der 
zurzeit gültigen Fassung wird die Durchführung des Geneh-
migungsverfahrens für die Änderung des Flächennutzungs-
planes hiermit ortüblich bekannt gemacht. Mit Vollzug dieser 
Bekanntmachung wird die Änderung rechtswirksam. 
Die 6. Änderung des Flächennutzungsplanes liegt ein-
schließlich Begründung im Fachbereich 60 – Bauen und 
Stadtentwicklung – der Stadt Blomberg, Marktplatz 2, 1. 
Obergeschoss, 32825 Blomberg, ab dem Tag der Bekannt-
machung während der Dienststunden zur Einsichtnahme öf-
fentlich aus. 
Die Bekanntmachung ist ebenfalls auf der Internetseite der 
Stadt Blomberg unter http://www.blomberg-lippe.de einseh-
bar. 
 
Hinweise 
  

1. Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung 
der in § 214 Abs. 1 Satz 1 bis 3 des Baugesetzbu-
ches bezeichneten Verfahrens- und Formvorschrif-
ten unbeachtlich ist, wenn sie nicht innerhalb eines 
Jahres seit dieser Bekanntmachung gegenüber der 
Gemeinde schriftlich geltend gemacht worden ist.  
 
Mängel der Abwägung sind gemäß § 215 Abs. 1 
Nr. 3 Baugesetzbuch ebenfalls unbeachtlich, wenn 
sie nicht innerhalb eines Jahres seit dieser Be-
kanntmachung gegenüber der Gemeinde schrift-
lich geltend gemacht worden sind. Der Sachver-
halt, der die Verletzung von Verfahrens- und Form-
vorschriften begründen soll, ist darzulegen. 

2. Eine Verletzung von Verfahrens- und Formvor-
schriften der Gemeindeordnung für das Land Nord-
rhein-Westfalen (GO NW) beim Zustandekommen 
dieser Flächennutzungsplanänderung kann gemäß 
§ 7 Abs. 6 GO NW nach Ablauf eines Jahres seit 
dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend ge-
macht werden, es sei denn 

 
a. eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein 

vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 
durchgeführt, 

 
b. der Beschluss über den Flächennutzungsplan ist 

nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht 
worden, 
 
 

 
c. der Bürgermeister hat den Feststellungsbeschluss 

vorher beanstandet oder 
 

d. der Form- und Verfahrensfehler ist gegenüber der 
Stadt Blomberg vorher gerügt und dabei die ver-
letzte Rechtsvorschrift und Tatsache bezeichnet 
worden, die den Mangel ergibt. 

 
Blomberg, 21. Juli 2023 
 
 
Dolle 
Bürgermeister 
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Kr.Bl. Lippe 10.08.2023 

 
 
 
327 6. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 01/29 
 „Gewerbegebiet östlich des Flachsmarktes“ 
 der Stadt Blomberg, 
 
hier, Satzungsbeschluss und Inkrafttreten 
 
Bekanntmachungsanordnung 
 
Der Rat der Stadt Blomberg hat in seiner Sitzung am 21. Juni 
2023 gem. §§ 7 und 41 der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (GO NW) in der zurzeit gültigen Fas-
sung i.V.m. § 10 Baugesetzbuch (BauGB) in der zurzeit gül-
tigen Fassung die 6. Änderung des Bebauungsplanes 01/29 
der Stadt Blomberg einschließlich Begründung als Satzung 
beschlossen. Die Lage des Bebauungsplangebietes ist dem 
beigefügten Übersichtsplan zu entnehmen. Mit Vollzug die-
ser Bekanntmachung wird die 5. Änderung des Bebauungs-
planes 01/29 der Stadt Blomberg rechtsverbindlich. 
Die 6. Änderung des Bebauungsplanes liegt einschließlich 
Begründung im Fachbereich 60 – Bauen und Stadtentwick-
lung – der Stadt Blomberg, Marktplatz 2, I. Obergeschoss, 
32825 Blomberg, ab dem Tag der Bekanntmachung wäh-
rend der Dienststunden zur Einsichtnahme öffentlich aus. 
Die Bekanntmachung ist ebenfalls auf der Internetseite der 
Stadt Blomberg unter www.blomberg-lippe.de einsehbar. 
 
 

 
Hinweise 
 

1. Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung 
der in § 214 Abs. 1 Satz 1 bis 3 des Baugesetzbu-
ches bezeichneten Verfahrens- und Formvorschrif-
ten unbeachtlich ist, wenn sie nicht innerhalb eines 
Jahres seit dieser Bekanntmachung gegenüber der 
Gemeinde schriftlich geltend gemacht worden ist. 
Mängel der Abwägung sind gemäß § 215 Abs. 1 
Nr. 3 Baugesetzbuch ebenfalls unbeachtlich, wenn 
sie nicht innerhalb eines Jahres seit dieser Be-
kanntmachung gegenüber der Gemeinde schrift-
lich geltend gemacht worden sind. Der Sachver-
halt, der die Verletzung von Verfahrens- und Form-
vorschriften begründen soll, ist darzulegen. 

2. Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 
sowie Abs. 4 des Baugesetzbuches über die Ent-
schädigungen von durch den Bebauungsplan ein-
getretenen Vermögensnachteilen sowie über die 
Fälligkeit und das Erlöschen entsprechender Ent-
schädigungsansprüche wird hingewiesen. 

3. Eine Verletzung von Verfahrens- und Formvor-
schriften der Gemeindeordnung für das Land Nord-
rhein-Westfalen (GO NW) beim Zustandekommen 
dieser Satzung kann gemäß § 7 Abs. 6 GO NW 
nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntma-
chung nicht mehr geltend gemacht werden, es sei 
denn 

a. eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder 
 vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 
 durchgeführt, 

 
b. der Beschluss über den Flächennutzungsplan ist 
 nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht 
 worden, 

 
c. der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss vor-

her beanstandet oder 
 

d. der Form- und Verfahrensfehler ist gegenüber der 
Stadt Blomberg vorher gerügt und dabei die ver-
letzte Rechtsvorschrift und Tatsache bezeichnet 
worden, die den Mangel ergibt. 

 
Blomberg, 21. Juli 2023 
 
 
Dolle 
Bürgermeister 
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Kr.Bl. Lippe 10.08.2023 
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Stadt Detmold 
 
328 Öffentliche Zustellung an Herrn Denis 
 Levchenko 
 
Benachrichtigung über eine öffentliche Zustellung gem. 
§ 10 Landeszustellungsgesetz -LZG NRW- vom 
07.03.2006 
 
 
Herrn Denis Levchenko, geboren am 02.09.1979, zur Zeit 
unbekannten Aufenthaltes wird hiermit eine Mitteilung 
nach § 7 Unterhaltsvorschussgesetz vom 27.07.2023 öffent-
lich zugestellt, da eine persönliche Zustellung nicht möglich 
ist. 
 
Die Schriftstücke (vom 27.07.2023, Aktenzeichen: 2.1.30-
99-UVG-204230/204231) kann vom Empfangsberechtigen 
beim Fachbereich 2, Jugend, Schule, Sport in 32756 Det-
mold, Heldmanstraße 24 eingesehen bzw. abgeholt werden. 
 
Diese Zustellung erfolgt gemäß § 10 Landeszustellungsge-
setz NRW vom 07.03.2006 in der derzeit geltenden Fas-
sung. 
 
Das Dokument gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag der Be-
kanntmachung beziehungsweise seit der Veröffentlichung 
der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. Danach 
können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf 
Rechtsverluste drohen können (§ 10 Abs. 2 LZG NRW). 
 
 
Im Auftrag 
 
 
Basokur 

Kr.Bl. Lippe 10.08.2023 
 
 
 
329 Öffentliche Zustellung an Herrn Andreas 
 Siegfried Schulze 
 
Benachrichtigung über eine öffentliche Zustellung gem. 
§ 10 Landeszustellungsgesetz -LZG NRW- vom 
07.03.2006 
 
 
Herrn Andreas Siegfried Schulze, geboren am 
24.06.1971, zur Zeit unbekannten Aufenthaltes wird hier-
mit eine Mitteilung nach § 7 Unterhaltsvorschussgesetz vom 
31.07.2023 öffentlich zugestellt, da eine persönliche Zustel-
lung nicht möglich ist. 
 
Das Schriftstück (vom 31.07.2023, Aktenzeichen: 2.1.30-06-
UVG-204312) kann vom Empfangsberechtigen beim Fach-
bereich 2, Jugend, Schule, Sport in 32756 Detmold, Held-
manstraße 24 eingesehen bzw. abgeholt werden. 
 
Diese Zustellung erfolgt gemäß § 10 Landeszustellungsge-
setz NRW vom 07.03.2006 in der derzeit geltenden Fas-
sung. 
 
Das Dokument gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag der Be-
kanntmachung beziehungsweise seit der Veröffentlichung 
der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. Danach  
 

 
können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf 
Rechtsverluste drohen können (§ 10 Abs. 2 LZG NRW). 
 
 
Im Auftrag 
 
 
Hagel 

Kr.Bl. Lippe 10.08.2023 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



380 KREISBLATT –  AMTSBLATT DES KREISES LIPPE  
 

 

 

Gemeinde Kalletal 
 
330 öffentliche Zustellung an Herrn Johann Wiebe 
 
Benachrichtigung über eine öffentliche Zustellung gem. 
§ 10 Landeszustellungsgesetz- LZG NRW – vom 
07.03.2006  
 
Herrn Johann Wiebe, geboren am 18.03.1980, zur Zeit un-
bekannten Aufenthaltes, wird hier-mit eine Mitteilung über 
einen Leistungs- und Gebührenbescheid aufgrund einer 
ordnungsbehördlichen Maßnahme öffentlich zugestellt, da 
eine persönliche Zustellung nicht möglich ist. 
 
Das Schriftstück vom 21.07.2023 (Az. 2-1 / Wiebe) kann 
vom Empfangsberechtigten beim Fachbereich Ordnung und 
Soziales in 32689 Kalletal, Rintelner Str. 3, eingesehen bzw. 
abgeholt werden.  
 
Diese Zustellung erfolgt gemäß § 10 Landeszustellungsge-
setz NRW vom 07.03.2006 in der derzeit geltenden Fas-
sung. 
 
Das Dokument gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag der Be-
kanntmachung der Benachrichtigung beziehungsweise seit 
der Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen 
vergangen sind. Danach können Fristen in Gang gesetzt 
werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können 
(§ 10 Abs. 2 LZG NRW). 
 
Kalletal, 26.07.23 
 
 
Mario Hecker 
Bürgermeister 

Kr.Bl. Lippe 10.08.2023 
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Gemeinde Schlangen 
 
331 Auslegung der Vorschlagsliste der Gemeinde 
 Schlangen für die Wahl der Schöffinnen und 
 Schöffen für die Strafkammern des Landge-
 richts Detmold und für die gemeinsamen Schöf-
 fengerichte im Landgerichtsbezirk Detmold für 
 die Geschäftsjahre 2024 - 2028 
 
Der Rat der Gemeinde Schlangen hat in seiner Sitzung am 
22.06.2023 die Vorschlagsliste für die Wahl der Schöffinnen 
und Schöffen für die Strafkammern des Landgerichts Det-
mold und für die gemeinsamen Schöffengerichte im Land-
gerichtsbezirk Detmold für die Geschäftsjahre 2024 – 2028 
gem. §§ 36 Abs. 3 und 77 Abs. 1 des Gerichtsverfassungs-
gesetzes (GVG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
09.05.1975 – BGBI I S. 1077 in der zurzeit gültigen Fassung 
aufgestellt. 
 
Die Vorschlagsliste liegt in der Zeit vom 14. August 2023 bis 
einschl. zum 20. August 2023 
 
im Rathaus der Gemeindeverwaltung Schlangen, Bür-
gerbüro, Kirchplatz 6, 33189 Schlangen 
 
während der Dienststunden zu jedermanns Einsichtnahme 
öffentlich aus. 
 
Gegen die Vorschlagsliste kann gem. § 37 GVG innerhalb 
einer Woche, gerechnet vom Ende der Auslegungsfrist, 
schriftlich oder zu Protokoll mit der Begründung Einspruch 
erhoben werden, dass in die Vorschlagsliste Personen auf-
genommen sind, die nach §§ 33 und 34 GVG nicht aufge-
nommen werden sollten. 
 
Der Einspruch ist schriftlich oder durch mündliche Erklärung 
zur Niederschrift im Rathaus, Bürgerbüro, Kirchplatz 6, 
33189 Schlangen, einzulegen. 
 
Schlangen, 09. August 2023 
Gemeinde Schlangen 
Der Bürgermeister 
 
 
Marcus Püster 

Kr.Bl. Lippe 10.08.2023 
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Jagdgenossenschaft Pivitsheide 
 
332 Einladung der Jagdgenossenschaft Pivitsheide 
 

am 21.09.2023  
in der Gaststätte "Zum Donoperteich",  

Stoddardstr. 135,  
32758 Detmold.  

Beginn 19:00 Uhr 
  
TOP 1:  Begrüßung der Anwesenden durch den 1. Vorsit-
 zenden 
TOP 2:  Feststellung der Beschluss- und Abstimmungsfä-
 higkeit 
TOP 3:  Beschlussfassung und Abstimmung über 
 die neue Satzung 
TOP 4:  Verschiedenes 
  
Es lädt ein 
 
Detmold, den 28.07.2023 
 
 
Der Vorstand 

Kr.Bl. Lippe 10.08.2023 
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Sparkasse Paderborn-Detmold-Höxter 
 
333 Kraftloserklärung einer Sparurkunde 
 
Da die Sparurkunde Nr. 3741151009, ausgestellt von der 
Sparkasse Paderborn-Detmold-Höxter als Rechtsnachfol-
ger der ehemaligen Sparkasse Detmold, aufgrund unseres 
Aufgebots vom 01.02.2023 nicht vorgelegt wurde, wird sie 
für kraftlos erklärt.  
  
Paderborn, 27. Juli 2023  
 
 
Sparkasse Paderborn-Detmold-Höxter 
Der Vorstand 

Kr.Bl. Lippe 10.08.2023 
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